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Meinem Opa





Vorwort

Die Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Bielefeld hat die vorlie-
gende Arbeit im Jahr 2019 als Habilitationsschrift angenommen. Sie wurde 
für die Drucklegung geringfügig überarbeitet. Rechtsprechung und Litera-
tur sind bis September 2019 berücksichtigt.

Ich danke meiner akademischen Lehrerin, Frau Professorin Dr. Suda-
beh Kamanabrou, für die Förderung und ihre Unterstützung. Ihr verdanke 
ich es, dass ich mich überhaupt auf den Weg gemacht habe, diese Arbeit zu 
schreiben. Sie hat mich während des Entstehungsprozesses begleitet und 
mir gleichzeitig die nötigen, aber keinesfalls selbstverständlichen Freiräume 
gewährt, ohne die ich die Arbeit nicht hätte zum Abschluss bringen kön-
nen. Die Zeit am Lehrstuhl hat mich wissenschaftlich und persönlich in be-
sonderer Weise geprägt und wird mir zeitlebens in sehr guter Erinnerung 
bleiben. Herrn Professor Dr. Martin Schwab danke ich für das engagierte 
Erstellen des Zweitgutachtens.

Bei meinen Kolleginnen und Kollegen am Institut für Arbeit und so-
zialen Schutz bedanke ich mich für die angenehme Arbeitsatmosphäre, die 
zahlreichen gewinnbringenden Gespräche, das unermüdliche Büchertragen 
und die fleißigen Korrekturhilfen im Prozess der Drucklegung.

Die Drucklegung der Arbeit erfolgte mit großzügiger finanzieller Un-
terstützung der DFG. Auch dafür möchte ich mich bedanken. Dem Verlag 
Mohr Siebeck danke ich für die Aufnahme der Arbeit in die Schriftenreihe 
Jus Privatum.

Mein ganz besonderer Dank gebührt meinen Freunden und meiner Fa-
milie – vor allem meinem Mann Dr. Malte Wietfeld und unserem Sohn Jo-
nathan. Sie haben – jeder auf seine Weise – die Höhen und Tiefen der Zeit 
bis zur Habilitation mitgetragen, so manches Mal auf mich verzichtet und 
mir in jeder Hinsicht zur Seite gestanden.

Bielefeld, im April 2020 Anne Christin Wietfeld
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Einführung und methodisches Vorgehen

Das Bürgerliche Gesetzbuch bedient sich an zahlreichen Stellen der Ver-
weisungstechnik. Verweisungen sind ein gesetzgeberisches Mittel, um ein 
Gesetz zu verschlanken und zu systematisieren. Sie haben aber weit darüber 
hinausgehende Funktionen und Auswirkungen und prägen das Zivilrecht 
daher in unterschiedlicher Weise. Verweisungen sind Ausdruck bestimmter 
gesetzgeberischer Motive und können daher zu Auslegungszwecken heran-
gezogen werden. Ferner bieten sie dem Gesetzgeber die Möglichkeit, be-
stimmte Teile eines Gesetzes zu akzentuieren und ihnen dadurch ein be-
sonderes Gewicht innerhalb der Rechtsordnung zu verleihen.

Die Technik der Verweisung steht als solche seit Langem im Fokus von 
Wissenschaft und Praxis. Die wissenschaftlichen Abhandlungen, die die-
sen Problemkreis zusammenhängend und aus einer abstrakten Perspekti-
ve intensiver betrachten, haben vornehmlich einen verfassungsrechtlichen 
Blickwinkel.1 Die Art von Verweisungen, die das BGB mehrheitlich ent-
hält, und die häufig als „Binnenverweisungen“, das heißt Bezugnahmen 
von Vorschriften eines Gesetzes auf andere Vorschriften desselben Geset-
zes, bezeichnet werden, sind aus verfassungsrechtlicher Sicht weitgehend 
unproblematisch.2 Sie bergen aber andere als verfassungsrechtliche Proble-
me. Sie stellen den Rechtsanwender vor Probleme, wenn der Umfang der 
Verweisung und damit der Prüfungsumfang einer Vorschrift unklar ist. 
Daran anknüpfend ergeben sich weitere Probleme, wie beispielsweise Fra-
gen der Darlegungs- und Beweislast in einem Zivilprozess. Wie Looschel-
ders/Roth bemerken, besteht „der Kern jeder Normanwendung (…) in der 
Feststellung der konkreten Geltung oder in der Befolgung der vom Gesetz-
geber in der Norm angeordneten Rechtsfolge“.3 Was geschieht aber, wenn 
eine Norm ihre Rechtsfolge nicht vollumfänglich eigenständig regelt? Wo-
nach bestimmt sich in dem Fall ihr Rechtscharakter  – nach der verwei-
senden Vorschrift oder nach der, deren Rechtsfolge in Bezug genommen 
wird? Welche Voraussetzungen der in Bezug genommenen Vorschrift sind 

1 Debus, Verweisungen in deutschen Rechtsnormen; Karpen, Die Verweisung; Os-
senbühl, DVBl. 1967, 401 ff.

2 Siehe dazu Guckelberger, ZG 2004, 62 ff., 88; Staats, in: Rödig, Theorie der Gesetz-
gebung, S. 244, 245.

3 Looschelders/Roth, Juristische Methodik im Prozess der Rechtsanwendung, S. 87.
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im Rahmen der verweisenden Vorschrift zu prüfen? Die Literatur erörtert 
diese und weitere Fragen jeweils einzeln im Zusammenhang mit den in-
soweit problematischen Vorschriften. Im Mittelpunkt der zivilrechtlichen 
Betrachtungen steht dabei häufig die Abgrenzung zwischen Rechtsgrund- 
und Rechtsfolgenverweisungen. Ob eine Verweisung eine Rechtsgrund- 
oder eine Rechtsfolgenverweisung ist, wird regelmäßig aufgrund einer Aus-
legung der verweisenden Vorschrift für den Einzelfall beantwortet. Ein 
allgemeingültiger Maßstab, anhand dessen abstrakt und unabhängig vom 
Einzelfall ermittelbar ist, welche Art der Verweisung vorliegt, fehlt.4 Für 
die Verweisungen auf das Bereicherungsrecht hat Hadding 1981 ein alter-
natives Konzept ihrer Zuordnung entwickelt.5 In der Ausbildungsliteratur 
werden diese Fragen vereinzelt auch für Verweisungen auf verschiedene Be-
reiche des BGB im Zusammenhang betrachtet.6 Darin zeigen sich die Aus-
bildungs- und damit zugleich die Praxisrelevanz der Probleme, die sich um 
die Verweisung als gesetzgebungstechnisches Mittel ranken. Eine zusam-
menhängende methodische Analyse der Verweisungen innerhalb des BGB 
fehlt bislang. Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, diese 
Lücke zumindest teilweise zu schließen.

Dass die Verweisungen des BGB bisher noch nicht umfassend betrachtet 
wurden, dürfte nicht zuletzt ihrer erheblichen Anzahl innerhalb dieses Ge-
setzbuchs geschuldet sein. Die verschiedenen Verweisungen des BGB sind 
ferner sehr unterschiedlich. Zwar existieren an mehreren Stellen Verwei-
sungen, die sich auf dieselben Vorschriften oder Gruppen von Vorschriften 
beziehen, daneben verwendet das BGB Verweisungen aber auch dazu, nur 
im Einzelfall auf eine andere Vorschrift zu verweisen. Dafür muss nicht an 
anderer Stelle eine weitere gleichartige Verweisung existieren, ausgeschlos-
sen ist dies aber nicht. § 1929 Abs. 2 BGB verweist beispielsweise auf § 1928 
Abs. 2, 3 BGB. Im BGB findet sich keine weitere Verweisung auf letzte-
re Norm. § 321 Abs. 2 S. 3 BGB verweist konkret auf § 323 BGB. In § 326 
Abs. 5 BGB gibt es ebenfalls eine Verweisung auf § 323 BGB. Beide Vor-
schriften, § 321 Abs. 2 S. 3 und § 326 Abs. 5 BGB, beziehen sich auf dieselbe 
einzelne Regelung – es handelt sich dabei jeweils um sogenannte Einzelver-
weisungen.7 Einzelverweisungen liegt hinsichtlich ihrer Art und Reichwei-
te kein einheitliches System zugrunde. Der Gesetzgeber setzt sie ein, wenn 
die Sachverhalte, die einer einzelnen Vorschrift zugrunde liegen, im Einzel-

4 Für das Bereicherungsrecht Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, 
2. Teilbd., S. 585.

5 Hadding, FS Mühl, S. 225 ff.
6 Budde, Jura 1984, 578 ff.; Meyer-Rudolph/Wörlen, JA 1981, 450 ff.; Wörlen/Lein-

has, JA 2006, 22 ff.
7 Zum Begriff der Einzelverweisung siehe Kap. 1, § 2 III., zu den §§ 321 Abs. 2 S. 3, 

326 Abs. 5 BGB siehe im Einzelnen Kap. 3, § 1 II. 1. a), b).
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fall mit denen vergleichbar sind, die eine andere Vorschrift vor Augen hat 
und es daher sachgerecht erscheint, für beide Vorschriften dieselben Tat-
bestandsvoraussetzungen festzulegen und/oder eine einheitliche Rechtsfol-
ge eintreten zu lassen. Verweisen dagegen mehrere Vorschriften auf den-
selben Abschnitt innerhalb des BGB, wie beispielsweise die zahlreichen 
Verweisungen auf das Bereicherungsrecht (sog. Bereichsverweisungen), soll 
von verschiedenen Vorschriften dieselbe tatbestandliche Ausgangssituati-
on zugrunde gelegt oder sollen dieselben Rechtsfolgen angeordnet werden. 
Bedeutsame Bereichsverweisungen innerhalb des Bürgerlichen Gesetz-
buchs sind neben denen auf das Bereicherungsrecht insbesondere die, die 
auf den Rücktritt, die Geschäftsführung ohne Auftrag, das Eigentümer-
Besitzer-Verhältnis oder das Recht der unerlaubten Handlungen verweisen. 
Der wiederkehrenden Verweisung auf einen bestimmten Bereich könnten 
nicht nur jeweils dieselbe gesetzgeberische Intention, sondern zugleich ein 
einheitliches System zugrunde liegen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, 
diese Bereichsverweisungen näher zu betrachten und zu systematisieren, 
um die Fragen und Probleme, die sich im Zusammenhang mit der Art und 
der Reichweite dieser Verweisungen stellen, zu lösen. Da eine umfassende 
Untersuchung sämtlicher Bereichsverweisungen aufgrund deren Vielzahl 
den Rahmen dieser Untersuchung sprengen würde, ist die Analyse schwer-
punktmäßig auf die Bereichsverweisungen auf Rückabwicklungssysteme 
und dabei auf diejenigen auf den Rücktritt und auf das Bereicherungsrecht 
zugeschnitten. Sie eigenen sich für eine gemeinsame Betrachtung, da sie je-
weils Rückabwicklungssysteme etablieren und damit zumindest in Teilen 
vergleichbar sind. Dies könnte sich in einer Vergleichbarkeit der Bereichs-
verweisungen auf diese Teile niederschlagen.

Verweisungen auf das Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag, der 
unerlaubten Handlungen und auf das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis sind 
im BGB zahlreich und von erheblicher Bedeutung. Wie zu zeigen ist, han-
delt es sich bei ihnen allerdings in vielen Fällen um Einzelverweisungen. Die 
wenigen Bereichsverweisungen auf die soeben genannten Abschnitte sind 
stets Rechtsgrundverweisungen. Sie unterscheiden sich, wie weiter zu zei-
gen ist, aus unterschiedlichen Gründen von denen auf die oben genannten 
Rückabwicklungssysteme. Es erscheint daher wenig wahrscheinlich, dass 
ihnen dieselbe Systematik zugrunde liegt wie den Bereichsverweisungen 
auf das Bereicherungsrecht und den Rücktritt. Daher werden die Verwei-
sungen auf die Geschäftsführung ohne Auftrag, das Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis und das Recht der unerlaubten Handlungen im Rahmen der wei-
teren Analyse nicht in Gänze, sondern lediglich vereinzelt behandelt.

Das Dilemma einer methodischen Untersuchung des Systems von Ver-
weisungen innerhalb eines Gesetzbuches ist, dass die Funktionsweise der 
Verweisungen und deren System aus der Analyse einzelner Vorschriften 
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entwickelt werden muss. Da der Betrachtung der einzelnen Vorschriften 
jedoch ein einheitlicher Maßstab zugrunde liegen muss, um zu gewährleis-
ten, dass das Ergebnis stringent ist, bedarf es eines Ausgangspunktes für die 
Analyse. Wenn dieser zunächst unabhängig von den einzelnen Vorschrif-
ten entwickelt wird, wird ein Teil der möglichen Analyseergebnisse vor-
weggenommen. Ohne dies kann jedoch keine fundierte Betrachtung statt-
finden, weil die Maßstäbe über die Funktionsweise von Verweisungen im 
Allgemeinen einheitlich sein müssen, um gesicherte Ergebnisse zu erlangen. 
Hierfür ist es unumgänglich, die Grundlagen der Verweisung als Mittel der 
Rechtsetzung zunächst abstrakt zu ermitteln und die weitere Untersuchung 
darauf aufzubauen. Auf dieser Basis kann die Einzelanalyse der verweisen-
den Vorschriften stattfinden, die die Prämisse bestätigt oder zu einer Revi-
sion führt.



Kapitel 1

Grundlagen

§ 1 Der Begriff der Verweisung

Über den Begriff der Verweisung herrscht insoweit Einigkeit, als hierunter 
eine irgendwie geartete Bezugnahme einer Vorschrift auf eine andere zu 
verstehen ist.1 Diese Bezugnahmen erfolgen im Gesetz auf unterschiedli-
che Art und Weise. Die verschiedenen Formulierungen des Gesetzestextes, 
die eine Verweisung indizieren, sind zahlreich. Sie reichen von ausdrück-
lichen Bezugnahmen auf eine konkret bezeichnete Vorschrift bis hin zu 
stillschweigenden Hinweisen durch das Verwenden bestimmter Begriffe. 
Dazwischen sind weitere Varianten denkbar. Ebenso wie die Formulierun-
gen unterscheiden sich auch die Wirkungen verschiedener Verweisungen. 
Nicht zuletzt aufgrund dieser Vielfalt divergieren die Auffassungen über 
die Definition des Verweisungsbegriffs. Insbesondere werden in nicht ein-
heitlicher Form Oberbegriffe oder Begriffspaare innerhalb der Gruppe der 
Verweisungen gebildet.

Eine Begriffsbestimmung muss diesen Unterschieden ebenso Rech-
nung tragen wie den Gemeinsamkeiten. Dafür bietet es sich an, den Ver-
weisungsbegriff zunächst im Sinne eines Oberbegriffs rein formal nach 
der gesetzgeberischen Vorgehensweise zu bestimmen (siehe dazu im Fol-
genden unter I.) und anschließend ihrer besonderen Wirkung entsprechend 
einige Verweisungen Untergruppen zuzuordnen (siehe dazu anschließend 
unter II.).

I. Formeller Verweisungsbegriff

Ein Weg, den Verweisungsbegriffs zu bestimmen, kann darin bestehen, zu-
nächst das gesetzgeberische Vorgehen beim Einsatz dieser Gesetzgebungs-
technik schlicht zu beschreiben. Die bei allen Verweisungen dem Grunde 
nach gleiche Vorgehensweise ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Vor-
schrift, die Verweisungsvorschrift, auf eine andere Vorschrift oder eine 
Gruppe anderer Vorschriften, ein Verweisungsobjekt, mehr oder weniger 

1 Für alle Debus, Verweisungen in deutschen Rechtsnormen, S. 35; Karpen, Die Ver-
weisung, S. 19.
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spezifisch Bezug nimmt, ohne dabei den Text des Verweisungsobjekts zu 
wiederholen.2

Einige Bezugnahmen von Vorschriften auf andere Vorschriften erfolgen 
durch einen schlichten Hinweis. § 438 Abs. 4 S. 1 BGB weist beispielsweise 
auf die Nennung des Rücktrittsrechts in § 437 BGB lediglich hin. Dieser 
bloße Hinweis hat für die Geltung des Verweisungsobjekts keine Wirkung, 
die über seine Hinweisfunktion hinausgeht. § 438 Abs. 4 S. 1 BGB möchte 
das Rücktrittsrecht, das § 437 BGB nennt, nicht für in bestimmten Fälle an-
wendbar erklären oder auf dessen Geltung für den Fall des Vorliegens seiner 
Voraussetzungen – das heißt der des § 438 Abs. 4 S. 1 BGB – hinweisen. Der 
Hinweis erfolgt vielmehr, um den Bezugspunkt für die in § 438 Abs. 4 S. 1 
BGB geregelte Anwendbarkeit des § 218 BGB zu benennen.3

Erfolgt die Verweisung dagegen, um darauf hinzuweisen, dass eine be-
stimmte Vorschrift in der Normsituation anwendbar ist, die die verwei-
sende Vorschrift vorgibt, handelt es sich nicht lediglich um einen Hinweis 
im oben genannten Sinn. In dem Fall liegt vielmehr eine deklaratorische 
Verweisung vor. § 929 S. 1 BGB ist ein solches Beispiel, weil dieser auf die 
Geltung des § 90 BGB hinweist, indem er den Begriff der Sache verwendet. 
§ 90 BGB gelangt jedoch in den Fällen des § 929 S. 1 BGB ohnehin zur An-
wendung, da er als Regelung des Allgemeinen Teils für alle nachfolgenden 
Vorschriften gilt. Derartige Verweisungen, die mitunter auch ausdrücklich 
erfolgen (so z. B. in § 516 Abs. 2 S. 3 BGB4), haben eine Klarstellungsfunk-
tion und erleichtern dem Rechtsanwender dadurch das Auffinden einschlä-
giger Vorschriften, die allerdings ohne die Bezugnahme in gleicher Weise 
anwendbar wären. Da diesen Formen der Bezugnahme keine Wirkung zu-
kommt, die über den bloßen Hinweis auf ihre Geltung hinausgeht, werden 
sie zuweilen nicht als „Verweisung“ bezeichnet.5 Daneben gibt es Ansätze, 
die in sämtlichen oder nahezu sämtlichen Varianten der Bezugnahme auf 
eine Vorschrift eine Art der Verweisung sehen und bloße Hinweise oder 
deklaratorische Verweisungen als unechte oder als Verweisungen im wei-
teren Sinn ansehen.6 Dem stehen die echten, konstitutiven Verweisungen 

2 Debus, Verweisungen in deutschen Rechtsnormen, S. 35; Ehricke/Blask, JZ 2003, 
722, 723; Schenke, NJW 1980, 743. Die Begriffe „Verweisungsvorschrift“ und „Ver-
weisungsobjekt“ sind gängig, die Bezeichnungen variieren jedoch bisweilen. Zu ande-
ren möglichen Bezeichnungen siehe Debus, Verweisungen in deutschen Rechtsnormen, 
S. 35 ff.

3 Karpen, Die Verweisung, S. 19 f. nennt derartige Hinweise „Zitat“, „Erwähnung“ 
oder „Anführung“; Müller, Handbuch der Gesetzgebungstechnik, S. 126, 168 („Anfüh-
rung“).

4 Siehe dazu in Kapitel 2, § 1 I.
5 Clemens, AöR 111 (1986), S. 63, 74 f. (spricht von formal-deklaratorischer Bezug-

nahme); Schneider, Gesetzgebung, Rn. 378 ff. („der Verdeutlichung dienende Hinwe-
sie“).

6 Berger, Die Erschließung von Verweisungen, S. 110; Guckelberger, ZG 2004, 62, 
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oder Verweisungen im engeren Sinn gegenüber. Dies sind Verweisungen, 
die über die Bezugnahme eine Vorschrift für anwendbar erklären, die ohne 
den Verweis in den entsprechenden Fällen nicht eingriffe.7 Aufgrund der 
einheitlichen gesetzgeberischen Vorgehensweise ist es durchaus sinnvoll, 
alle Vorschriften, die eine Bezugnahme auf andere Vorschriften enthalten, 
unter einem Oberbegriff zusammenzufassen, ohne dabei danach zu diffe-
renzieren, in welcher Weise die Bezugnahme konkret erfolgt.

Existierende Einteilungen, wie die in echte und unechte oder deklarato-
rische und konstitutive Verweisungen, unterscheiden nach der Wirkung der 
verschiedenartigen Bezugnahmen. Sie liefern jedoch keinen Oberbegriff, 
der der einheitlichen gesetzgeberischen Vorgehensweise gerecht wird. Diese 
Begriffspaare sind vielmehr alternativ. Echte oder konstitutive Verweisun-
gen können nicht zugleich unechte oder deklaratorische sein und umge-
kehrt. Diese Kategorisierung ist zur Abgrenzung zwar durchaus sinnvoll, 
einen einheitlichen Oberbegriff statuiert sie allerdings nicht.8 Die Begriffe 
„Verweisungen im engeren“ und „im weiteren Sinne“ wären grundsätzlich 
dazu geeignet, einen Oberbegriff einerseits und eine Unterkategorie ande-
rerseits zu bezeichnen, wenn Verweisungen im weiteren Sinn sämtliche ir-
gendwie geartete Bezugnahmen einer Vorschrift auf eine oder mehrere an-
dere umfassen und als solche im engeren Sinne nur Verweisungen mit einer 
bestimmten Wirkung eingeordnet würden. Allerdings werden die Begriffe 
„Verweisung im engeren“ und „Verweisung im weiteren Sinne“ von eini-
gen Autoren synonym mit den anderen oben genannten Begriffen verwen-
det.9 Diese Begriffsbestimmung soll im Folgenden nicht zugrunde gelegt 
werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Da es sich bei der schlichten 
Analyse der Gesetzgebungstechnik als Gemeinsamkeit sämtlicher Verwei-
sungen um eine formale Betrachtung handelt, bietet sich die Einordnung 
als formeller Begriff an. Der formelle Verweisungsbegriff stellt damit im 
Ergebnis eine Beschreibung der rechtstechnischen Vorgehensweise des Ge-
setzgebers dar, der sich des Mittels der Verweisung bei der Rechtsetzung 
bedient. Er umfasst sämtliche Verweisungsarten.

63 f.; Karpen, Die Verweisung, S. 21; wohl auch Müller, Handbuch der Gesetzgebungs-
technik, S. 169, der für konstitutive Verweisungen von „echten Verweisungen“ spricht, 
ohne diese allerdings ausdrückl. „unechten Verweisungen“ gegenüberzustellen.

7 Zum Begriff der konstitutiven Verweisung siehe in diesem Kap. § 2 II.
8 Dies ist auch gar nicht das Ziel dieser Differenzierung.
9 Berger, Die Erschließung von Verweisungen, S. 110; Brugger, VerwArch. 78 (1987), 

S. 1, 2 ff.; wohl auch Debus, Verweisungen in deutschen Rechtsnormen, S. 39 ff. Jellinek, 
Gesetz, S. 94 scheint den Begriffen „echte“ und „unechte“ Verweisung noch einen ande-
ren Inhalt beizumessen.
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II. Materieller Verweisungsbegriff

Einige Verweisungen erschöpfen sich nicht in einem bloßen Hinweis auf an-
dere Vorschriften. Sie haben in Bezug auf das jeweilige Verweisungsobjekt 
eine spezielle Wirkung, die dazu führt, dass einige Autoren nur Verwei-
sungen mit dieser Wirkung überhaupt als solche bezeichnen.10 Sämtliche 
Verweisungen mit gleicher Wirkung sollten entsprechend unter einem ge-
meinsamen Begriff zusammengefasst werden, der enger ist als der formelle 
Verweisungsbegriff. Da für diese Einteilung die Wirkung bestimmter Ver-
weisungsarten maßgeblich ist, bietet es sich an, diesen Begriff als materiel-
len Verweisungsbegriff zu bezeichnen.

Um die Merkmale der Definition von Verweisungen im materiellen Sinn 
ermitteln zu können, muss zunächst klar sein, worin die soeben genannte 
spezielle Wirkung bestimmter Verweisungen liegt. Dass Verweisungen an-
ders als andere Vorschriften eine besondere Wirkung haben können, beruht 
auf der speziellen Struktur von Verweisungsvorschriften. Es ist zunächst zu 
untersuchen, ob diese bei allen Verweisungen identisch ist oder ob es Unter-
schiede in der Struktur von materiellen Verweisungen gegenüber sonstigen 
Verweisungen gibt, die für ihre Wirkung verantwortlich sind (dazu im Fol-
genden unter 1.). Anschließend sollen die Einzelheiten der Wirkungsweise 
von Verweisungsvorschriften im materiellen Sinn genauer analysiert wer-
den (dazu unter 2.).

1. Die Struktur von Verweisungsvorschriften

Zentrales Kennzeichen einer jeden Verweisungsvorschrift ist zunächst ihre 
Zusammensetzung aus zwei oder mehreren Einzelvorschriften: Dem ei-
genständigen Regelungsteil aus der Verweisungsvorschrift selbst und dem 
Regelungsgehalt des Verweisungsobjekts oder der Verweisungsobjekte. Da 
sie durch das Verweisungsobjekt ergänzt werden, werden Verweisungsvor-
schriften für sich genommen zum Teil per se als unvollständige Rechtssät-
ze eingeordnet.11 Das Verweisungsobjekt könne dagegen sowohl ein un-

10 Clemens, AöR 111 (1986), S. 63, 74 f.; Schneider, Gesetzgebung, Rn. 378 ff.
11 Böckel, Instrumente der Einpassung neuen Rechts in die Rechtsordnung, S. 108; 

Budde, Jura 1984, 578; Enneccerus/Nipperdey, BGB AT I, S. 198; Karpen, Die Verwei-
sung, S. 28; Larenz, Methodenlehre, S. 257, 260 f.; Meyer-Rudolph/Wörlen, JA 1981, 
450, 451; Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, § 27 II.; wohl auch Rüthers/Fischer/
Birk, Rechtstheorie, Rn. 129, 132. Dabei sind die Begrifflichkeiten uneinheitlich. Eini-
ge Vertreter sprechen von unvollständigen „Rechtssätzen“, andere von unvollständigen 
„Rechtsnormen“ und wieder andere von unvollständigen „Rechtsvorschriften“. Es be-
steht Uneinigkeit, ob die Begriffe Synonyme sind oder nicht. Siehe dazu Larenz, Metho-
denlehre, S. 250 (Fn. 1), der den Begriff der Rechtsnorm synonym mit dem des Rechts-
satzes verwendet, einerseits und Kelsen, Reine Rechtslehre, S. 73 ff., der die Begriffe 
unterschiedlich definiert, andererseits. Im Folgenden werden die Begriffe „Rechtnorm“ 
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vollständiger als auch ein vollständiger Rechtssatz sein. Unvollständig sei 
er, wenn die Vorschrift keinen eigenständigen, über die bloße Definition, 
Erweiterung oder Begrenzung der Verweisungsvorschrift hinausgehen-
den Anwendungsbereich habe.12 Ansonsten sei er vollständig. Wenn es sich 
bei Verweisungsvorschriften stets um unvollständige Rechtssätze handel-
te, was im Folgenden überprüft wird, könnte hierin ein kennzeichnendes 
Merkmal von Verweisungen im materiellen Sinn liegen. Dabei ist zunächst 
zu untersuchen, in welcher Hinsicht verweisende Rechtssätze unvollständig 
sein können.

a) Semantische Unvollständigkeit

Der Ansatz, Verweisungsvorschriften seien als Rechtssätze unvollstän-
dig, wird in der Literatur mitunter kritisch gesehen. Der Begriff der un-
vollständigen Rechtsnorm sei verfehlt, da jede Norm stets einen Tatbestand 
und eine Rechtsfolge enthalte und somit vollständig sei.13 Verweisungsvor-
schriften – wobei diese Aussage auf Rechtsfolgenverweisungen beschränkt 
ist – seien „nicht logisch, sondern (nur) semantisch unvollständig“14, weil 
die Verweisungsvorschrift selbst durchaus eine Rechtsfolge anordne und 
daher als Rechtsnorm vollständig sei. Der Ansatz beruht darauf, dass auch 
schlichte Definitionsnormen eine Rechtsfolge vorgeben, indem vom Vorlie-
gen des entsprechenden Begriffs o. ä. als Grundlage für die weitere Rechts-
prüfung auszugehen ist, wenn ihre Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt 
sind. Die Rechtsfolge sei durch die Verweisungsvorschrift ohne Hinzunah-
me des Verweisungsobjekts lediglich noch nicht hinreichend konkreti-
siert.15 Bei rein formaler Betrachtung ausschließlich danach, ob eine Vor-
schrift einen Tatbestand und eine Rechtsfolge selbst vorgibt, wären auf der 
Grundlage dieser Kritik alle Vorschriften vollständig.16

b) Unvollständigkeit als Rechtsnorm

Eine vollständige Rechtsnorm setzt sich aus einem Tatbestand und einer 
Rechtsfolge zusammen.17 Selbst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, 
kann eine Rechtsnorm einer Ansicht in der Literatur zufolge noch unvoll-

und „Rechtssatz“ synonym verwendet, da eine weitere Differenzierung für die Unter-
suchung nicht weiterführend ist.

12 Karpen, Die Verweisung, S. 28. Wohl auch Enneccerus/Nipperdey, BGB AT I, 
S. 198.

13 Hassold, JR 1989, 358, 359.
14 Hassold, JR 1989, 358, 359. Insoweit zustimmend Debus, Verweisungen in deut-

schen Rechtsnormen, S. 42.
15 Hassold, JR 1989, 358, 359.
16 Hassold, JR 1989, 358, 359.
17 Bydlinski, Methodenlehre, S. 196; Larenz, Methodenlehre, S. 251 f.; Rüthers/Fi-

scher/Birk, Rechtstheorie, Rn. 121 ff. (die zusätzlich eine Sollensanordnung verlangen).
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ständig sein. Die Begründungen hierfür sind unterschiedlich. Nach der Im-
perativentheorie ist eine Rechtsnorm nur dann vollständig, wenn sie in ihrer 
Rechtsfolge ein Ge- oder Verbot ausspricht.18 Verweisungen müssten erst 
zu einer vollständigen Rechtsnorm zusammengesetzt werden, um endgültig 
einen solchen Imperativ auszusprechen.19 Dem treten andere entgegen und 
sehen auch ohne Rückgriff auf die Imperativentheorie solche Vorschriften 
als unvollständig an, die zwar einen Tatbestand und eine Rechtsfolge ent-
halten, aber trotzdem durch andere Vorschriften ausgefüllt, erläutert oder 
ergänzt werden (müssen).20 Da es wohl kaum Vorschriften gibt, die nicht 
durch eine andere Vorschrift wenigstens ergänzt oder eingeschränkt wer-
den, weil einzelne Vorschriften eine Rechtsfrage regelmäßig nicht voll-
ständig regeln,21 werden bei einer derartigen Betrachtung – egal ob auf der 
Grundlage oder unter Ablehnung der Imperativentheorie – nahezu sämtli-
che Vorschriften zu unvollständigen Rechtsnormen.22 Dies gilt unter ande-
rem für (Legal-)Definitionen, Fiktionen, Obliegenheiten und andere ausfül-
lende oder ergänzende Vorschriften, wie beispielsweise die §§ 249 ff. BGB als 
das Schadensrecht ausfüllende Normen, sowie Einreden und Einwendun-
gen als allgemein Rechtsnormen einschränkende Vorschriften.23 Da einige 
der letztgenannten Vorschriften gerade dazu dienen, Anspruchsgrundlagen 
oder andere rechtsbegründende Regelungen auszufüllen oder zu ergänzen, 
dürften auf dieser Grundlage konsequenterweise auch solche Regelungen 
nicht als vollständig anzusehen sein. § 823 Abs. 1 BGB wäre demnach eine 
unvollständige Rechtsnorm, weil die §§ 249 ff. BGB seine Rechtsfolge aus-
füllen, indem sie die Art und den Umfang der Ersatzpflicht bestimmen.

c) Nutzen der Eigenschaft als unvollständiger Rechtssatz 
für den materiellen Verweisungsbegriff

Unabhängig davon, welcher der beiden Grundannahmen zu folgen ist – le-
diglich semantische Unvollständigkeit oder Unvollständigkeit als Rechts-
norm  –, dürften eine Vielzahl oder sogar sämtliche Vorschriften einen 
gleichen Charakter haben. Sie sind entweder stets vollständige (bei bloß 

18 Für alle als frühe Vertreter Engisch, Einführung in das juristische Denken, S. 46 ff., 
54 ff.; Kelsen, Reine Rechtslehre, S. 34 ff., 59. Aus der modernen Lit. mit Hinweis u. a. auf 
frühe ausländische Primärquellen Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, § 27 I., IV., V.

19 Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, § 27 II.
20 Bydlinski, Methodenlehre, S. 196 f.; Larenz, Methodenlehre, S. 253 ff., 257 ff.
21 Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, Rn. 129.
22 Engisch, Einführung in das juristische Denken, S. 47 spricht von gesetzestechnisch 

unselbstständigen Sätzen; Larenz, Methodenlehre, S. 260 spricht davon, dass Rechtssät-
ze „vielfach unvollständige“ sind. Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, § 27 II. ordnen 
„die meisten Paragrafen“ als unvollständige Rechtssätze ein.

23 Siehe Larenz, Methodenlehre, S. 258 ff.; Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, § 27 
II.; Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, Rn. 131 ff. Vgl. allg. auch Engisch, Einführung 
in das juristische Denken, S. 47 f.; Kelsen, Reine Rechtslehre, S. 55 ff.
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